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2. Kommunalprüfung in Schleswig-Holstein

Neben seiner Zuständigkeit für die Landesverwaltung hat der LRH nach 
der Landesverfassung1 i. V. m. dem Gesetz über den Landesrechnungs-
hof Schleswig-Holstein2 auch im kommunalen Bereich einen umfassenden 
Prüfungsauftrag. 

2.1 Wer prüft was in den Kommunen? 

Gesetzliche Grundlage für die Kommunalprüfung ist das Kommunalprü-
fungsgesetz (KPG)3. Der LRH prüft überörtlich die Kreise und die Städte 
mit mehr als 20.000 Einwohnern. Daneben prüft er überörtlich auch die 
Zweckverbände, die der Aufsicht des Innenministeriums unterstehen.4 Zu-
dem überwacht der LRH die Haushalts- und Wirtschaftsführung aller 
kommunalen Körperschaften durch Querschnittsprüfungen. Dabei wird in 
mehreren kommunalen Körperschaften ein Aufgabenbereich oder sachli-
cher Schwerpunkt geprüft.5 
Zuständig ist der LRH ferner für die Jahresabschlussprüfung der nach 
KPG prüfungspflichtigen Einrichtungen.6 Aktuell sind dies über 200 Eigen-
betriebe, Anstalten und kleine Kapitalgesellschaften. Der LRH beauftragt 
die Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nimmt an 
Schlussbesprechungen teil und wertet die Prüfungsberichte aus.7 Außer-
dem beobachtet er mehr als 170 kommunale Gesellschaften, die nach 
Handelsgesetzbuch oder Energiewirtschaftsgesetz geprüft werden. Dabei 
wird auch untersucht, ob die ausgegliederten Einheiten sachgerecht ge-
steuert und kontrolliert werden. 
Die Landräte führen Querschnitts-, überörtliche sowie Jahresabschluss-
prüfungen nach KPG bei kommunalen Körperschaften durch, die ihrer 
Kommunalaufsicht unterstehen. Diese Aufgabe nehmen die Rechnungs-
prüfungsämter der Kreise als Gemeindeprüfungsämter wahr.  

1  Vgl. Artikel 64 Abs. 2 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) in der Fassung
vom 02.12.2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2016, GVOBl. Schl.-H. 
S. 1008.

2  Vgl. § 2 Abs. 2 Gesetz über den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH-G) vom
02.01.1991, GVOBl. Schl.-H. S. 3, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2011, 
GVOBl. Schl.-H. S. 71. 

3  Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahres-
abschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Kommunalprüfungsgesetz - KPG -), 
Neufassung vom 28.02.2003, GVOBl Schl.-H. S. 129, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.06.2020, GVOBl. Schl.-H. S. 364. 

4  Vgl. § 2 KPG.
5  Vgl. § 5 a Abs. 1 KPG.
6  Vgl. § 8 Abs. 1 KPG.
7  Vgl. §§ 8 ff. KPG.
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Im Übrigen sind diese für die örtliche Prüfung ihrer Kreise zuständig.1  
 
Örtliche Prüfungen werden zudem durch die Rechnungsprüfungsämter der 
Städte über 20.000 Einwohner durchgeführt.2 

 
2.2 Prüfungen des Landesrechnungshofs sind in die Zukunft gerichtet 

 
Der LRH stellt auch weiterhin den Beratungsaspekt in den Vordergrund 
seiner Arbeit. So werden den Kommunen bei den überörtlichen Prüfungen 
möglichst schon während der Gespräche vor Ort Hinweise und Anregun-
gen gegeben. Sie können zügig umgesetzt werden und das Verwaltungs-
handeln verbessern. Bei Querschnittsprüfungen beschränkt sich der LRH 
ebenfalls nicht darauf, Fehlentwicklungen aufzudecken. Das Ziel auch 
hier: Die Kommunen sollen durch die Vorschläge ihre Aufgaben besser 
und wirtschaftlicher erfüllen können. Der beratenden Tätigkeit misst der 
LRH besondere Bedeutung zu. Ihre Wirkung ist teilweise höher einzu-
schätzen, als dies bei Anregungen und konstruktiver Kritik im gesetzlichen 
Prüfungsverfahren der Fall ist. 
Auch außerhalb der eigentlichen Prüfungsverfahren hat sich ein reger Ge-
dankenaustausch entwickelt. Zu den kommunalen Landesverbänden so-
wie dem Innenministerium als oberster Kommunalaufsichtsbehörde beste-
hen vielfältige Kontakte. Mit den Prüfungsämtern der Kreise und Städte 
steht der LRH in ständigem Austausch. 

                                                      
1  Vgl. § 57 Kreisordnung für Schleswig-Holstein (Kreisordnung - KrO) vom 28.02.2003, 

GVOBl. Schl.-H. S. 94, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.09.2020, GVOBl. Schl.-H. 
S. 514 i. V. m. § 114 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003, 
GVOBl. Schl.-H. S. 57, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.09.2020, GVOBl. Schl.-H. 
S. 514. 

2  Vgl. § 114 GO. 
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